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Antwort

der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Tobias Matthias Peterka, Rainer Galla,
Stefan Moller, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD
— Drucksache 21/5838 —

Staatliche Sicherheitsvorsorge fiir Zugpersonal im Schienenpersonenverkehr

Vorbemerkung der Fragesteller

Die Bundesregierung hat in der Antwort auf die Kleine Anfrage auf Bundes-
tagsdrucksache 21/1095 Zahlen zu polizeilich erfassten Ubergriffen auf Be-
schiftigte der Deutschen Bahn vorgelegt. Diese Angaben zeigen, dass Gewalt-
vorfille im Bahnbereich kein Randphédnomen sind. Zugleich entsteht bei den
Fragestellern der Eindruck, dass staatliches Handeln bislang vor allem auf die
statistische Erfassung bereits geschehener Straftaten fokussiert ist.

Fiir eine wirksame préaventive Sicherheitsvorsorge stellt sich ihnen jedoch die
weitergehende Frage, ob und in welchem Umfang diese Erkenntnisse in staat-
liche Gefahrdungsanalysen, sicherheitsbehordliche Lagebilder und koordi-
nierte Schutzkonzepte fiir den Schienenpersonenverkehr einflieBen. Anders als
reine Kriminalstatistiken dienen solche Instrumente nicht der riickblickenden
Beschreibung von Vorfillen, sondern der friihzeitigen Identifikation von Risi-
ken und Eskalationslagen.

Der Schienenpersonenverkehr ist Teil der kritischen Infrastruktur und der 6f-
fentlichen Daseinsvorsorge. Vor diesem Hintergrund bleibt bislang unklar,
welche Rolle staatliche Stellen bei der Bewertung sicherheitsrelevanter Ge-
fahrdungen fiir das Zugpersonal einnehmen, wie Bund und Lénder hierbei zu-
sammenwirken und wie staatliche Sicherheitsvorsorge zur betrieblichen Ver-
antwortung der Eisenbahnverkehrsunternehmen abgegrenzt wird.

Mit der vorliegenden Kleinen Anfrage soll daher offengelegt werden, iiber
welchen sicherheitsrelevanten Erkenntnisstand der Bund verfiigt, welche Ko-
ordinationsstrukturen bestehen und welchen Stellenwert die praventive Sicher-
heitsvorsorge fiir das Zugpersonal im Schienenpersonenverkehr im Handeln
der Bundesregierung tatséchlich einnimmt.

1. Stiitzt sich die Bundesregierung bei der Bewertung von Gefahrdungen
fiir das Zugpersonal im Schienenpersonenverkehr ausschlieSlich auf
polizeilich erfasste Straftaten oder liegen ihr dariiber hinausgehende
staatliche Gefdhrdungsanalysen oder sicherheitsrelevante Lageeinschit-
zungen vor?

Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums des Innern
vom 3. Juni 2026 tibermittelt.

Die Drucksache enthdlt zusdtzlich — in kleinerer Schrifttype — den Fragetext.
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a) Wenn der Bundesregierung solche weitergehenden Analysen oder
Lageeinschitzungen vorliegen, welche staatlichen Stellen sind hier-
fir verantwortlich, und in welchen zeitlichen Abstinden werden
diese aktualisiert?

b) Wenn nein, aus welchen Griinden wurden bislang keine iiber die Po-
lizeistatistik hinausgehenden staatlichen Gefdhrdungsanalysen fiir
den Schienenpersonenverkehr erstellt?

Die Fragen 1 bis 1b werden gemeinsam beantwortet.

Das Bundeskriminalamt erstellt als Zentralstelle der deutschen Polizeien ein
Gefahrdungslagebild Bahn. Aufgrund dessen Bedeutung flieBen herausragende
Ereignisse aus vorangegangenen Jahren in die Bewertung ein, denen entweder
eine politische Motivation zugrunde liegt oder die nach Beurteilung des Einzel-
falls — beispielsweise hinsichtlich neuartiger Tatbegehungsweisen — ebenfalls
Einfluss auf die Gefahrdungslage aus den Phidnomenbereichen der Politisch
motivierten Kriminalitit im Bahnbereich nehmen kdnnten.

Die Bundespolizei bewertet im Rahmen der eigenen Aufgabenwahrnehmung
ebenfalls fortlaufend die Lage auf dem Gebiet der Bahnanlagen der Eisenbah-
nen des Bundes. Neben den eigenen polizeilichen Erkenntnissen bezieht sie
hierzu im Rahmen des behdrdeniibergreifenden Austausches auch Erkenntnisse
und Bewertungen des Bundeskriminalamtes (BKA) und weiterer Sicherheitsbe-
hoérden ein.

Des Weiteren wird auf die Antwort der Bundesregierung auf die Schriftliche
Frage 183 des Abgeordneten Lars Haise auf Bundestagsdrucksache 21/4657
verwiesen.

2. Werden bei der Bewertung sicherheitsrelevanter Risiken im Schienenper-
sonenverkehr nach Kenntnis der Bundesregierung auch Erkenntnisse aus
dem Bereich der kritischen Infrastruktur einbezogen?

a) Wenn ja, in welcher Form?

b) Wenn nein, aus welchem Grund erfolgt dies nicht?

Die Fragen 2 bis 2b werden gemeinsam beantwortet.

Der Schienenverkehr stellt eine bedeutende Branche des Sektors ,,Transport
und Verkehr* im Bereich der Kritischen Infrastruktur (KRITIS) dar. Insofern
werden grundsitzlich alle relevanten Sachverhalte und Erkenntnisse, die einen
Bezug zur KRITIS aufweisen, im Rahmen der Gefiahrdungsbewertung des
Bundeskriminalamtes beriicksichtigt.

Im Rahmen ihrer bahnpolizeilichen Aufgabenwahrnehmung trifft die Bundes-
polizei ihre MaBlnahmen auf Grundlage einer polizeilichen Beurteilung der
Lage. In diesen Bewertungsprozess flieen ebenfalls alle aus polizeilicher Sicht
relevanten Erkenntnisse ein.

3. Sieht die Bundesregierung im Schienenpersonenverkehr als Teil der kriti-
schen Infrastruktur eine staatliche Mitverantwortung filir praventive Si-
cherheitsvorsorge iiber die reine Strafverfolgung hinaus?

a) Wenn ja, worin sieht sie diese konkret?

b) Wenn die Bundesregierung eine solche Mitverantwortung bejaht,
welche priaventiven Instrumente oder Strukturen bestehen derzeit,
und wie werden diese in der Praxis angewendet?
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¢) Wenn nein, wie begriindet die Bundesregierung diese Einschétzung
vor dem Hintergrund der Einordnung des Schienenpersonenverkehrs
als kritische Infrastruktur?

Die Fragen 3 bis 3¢ werden gemeinsam beantwortet.

Mit dem KRITIS-Dachgesetz (KRITISDachG), welches am 17. Mérz 2026 in
Kraft getreten ist, wird die Richtlinie (EU) 2022/2557 iiber die Resilienz kriti-
scher Einrichtungen umgesetzt und es werden erstmalig sektoriibergreifende
Regelungen zum physischen Schutz von kritischen Infrastrukturen, unter ande-
rem auch im Sektor Transport und Verkehr, geschaffen.

Die Verordnung zur Bestimmung kritischer Anlagen gemiB § 4 Absatz 3 und
§ 5 Absatz 1 KRITISDachG wird den konkreten Anwendungsbereich noch
festlegen und wird derzeit abgestimmt.

Sofern Betreiber kritischer Anlagen im Bereich des Eisenbahnverkehrs erfasst
sind, miissen diese betreiberseitige Risikobewertungen und Risikoanalysen
durchfiihren und auf deren Grundlage geeignete und verhdltnisméfBige Mafinah-
men ergreifen und diese in einem Resilienzplan darstellen. Weiterhin miissen
die Betreiber Vorfille dem Bundesamt fiir Bevolkerungsschutz und Katastro-
phenhilfe melden.

Auf staatlicher Seite werden sektoriibergreifende Mindestanforderungen in
einer Rechtsverordnung festgelegt und Nationale Risikoanalysen und Risikobe-
wertungen durchgefiihrt.

Das ,,Gefdhrdungslagebild Bahn“ des Bundeskriminalamtes wird auf Behor-
denebene bundesweit gesteuert. Ergéinzend erstellt das BKA eine Wirtschafts-
version dieses Gefdhrdungslagebildes, das den relevanten Wirtschaftsverbén-
den und Institutionen zur Verfligung gestellt wird. Anlassbezogen ver6ffentlicht
das Bundeskriminalamt sogenannte Sensibilisierungsschreiben an die Wirt-
schaft. Mit diesen MaBnahmen leistet es einen wesentlichen Beitrag zur pra-
ventiven Sicherheitsvorsorge.

Im Rahmen ihrer gesetzlichen Zustdandigkeit nach § 3 des Bundespolizeigeset-
zes hat die Bundespolizei die Aufgabe, auf dem Gebiet der Bahnanlagen der
Eisenbahnen des Bundes eine im Einzelfall bestehende Gefahr fiir die offent-
liche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren, die den Benutzern, den Anlagen
oder dem Betrieb der Bahn drohen. Den Grundschutz der Bahnanlagen gewéhr-
leistet die Bundespolizei rund um die Uhr mit ihren operativen Kriften der
Bundespolizeiinspektionen und der Bundespolizeireviere im Wege der integra-
tiven Aufgabenwahrnehmung. Dabei ist zu beriicksichtigen, dass Schutzmal3-
nahmen fiir Kritische Infrastrukturen zuvorderst deren Betreibern obliegen. Die
Bundespolizei stimmt ihre MaBnahmen daher insbesondere im Rahmen der be-
stehenden Ordnungspartnerschaft mit der Deutschen Bahn AG als Infrastruk-
turbetreiber ab.

Die Bundesregierung misst der Sicherheit im Schienenpersonenverkehr als Teil
der Kritischen Infrastrukturen hohe Bedeutung bei. In diesem Zusammenhang
wird in enger Zusammenarbeit mit den Eisenbahnverkehrsunternehmen sowie
weiteren zustdndigen Akteuren kontinuierlich an der Fortentwicklung préventi-
ver Maflnahmen gearbeitet.

Ein Beispiel hierfiir ist der ,,Aktionsplan fiir mehr Sicherheit auf der Schiene®,
der verschiedene Ansétze und Mallnahmen biindelt. Dazu gehoren unter ande-
rem der verstirkte Einsatz von Sicherheits- und Servicepersonal, die Nutzung
technischer MaBnahmen wie Videotliberwachung und Notfallsysteme sowie ein
verbesserter Informationsaustausch zwischen den beteiligten Stellen. Ziel ist es,
Sicherheitsrisiken friihzeitig zu erkennen und geeignete Vorkehrungen zu tref-
fen, um den Schutz der Fahrgéste und des Personals insgesamt zu stirken.
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4. Werden staatliche sicherheitsbehdrdliche Erkenntnisse fiir préventive
MaBnahmen im Schienenpersonenverkehr genutzt?

a) Wenn ja, in welcher Form?

b) Wenn nein, aus welchen Griinden erfolgt dies nicht?

Die Fragen 4 bis 4b werden gemeinsam beantwortet.

Nach Angaben der Deutschen Bahn AG flieen Erkenntnisse auch in Grund-
lagen fiir die Sicherheitsanforderungen (bezogen auf die Fahrgastsicherheit)
ein. Dies betrifft beispielsweise die Gestaltung der Innenrdume von Fahrzeugen
und die Ausstattung mit Videotechnik.

Dariiber hinaus wird auf die Antworten zu den Fragen 2 und 3 verwiesen.

5. Bestehen zwischen Bund und Léndern nach Kenntnis der Bundesregie-
rung abgestimmte Verfahren zur sicherheitsrelevanten Bewertung von
Gefdhrdungslagen im Schienenpersonenverkehr?

a) Wenn ja, wie sind diese ausgestaltet?

b) Wenn solche abgestimmten Verfahren nicht bestehen, sieht die Bun-
desregierung hierin einen Handlungsbedarf, und wenn nein, warum
nicht?

Die Fragen 5 bis 5b werden gemeinsam beantwortet.

Das Bundeskriminalamt nimmt beziiglich der Bearbeitung von Gefdhrdungs-
sachverhalten bundesweit eine zentrale Stellung ein. Dabei stellt das BKA den
Polizeien von Bund und Lindern bewertete Informationen zur Verfligung, so-
dass diese in die Lage versetzt werden, nach eigener Zusténdigkeit Malnahmen
zu priifen und umzusetzen. Diese bundesweit abgestimmte Verfahrensweise
wird auch anlassbezogen und bei Vorliegen einer bundesweiten Relevanz bei
Gefahrdungssachverhalten im Zusammenhang mit dem Bahnverkehr angewen-
det.

Dartiber hinaus wird auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen.

6. Findet nach Kenntnis der Bundesregierung ein strukturierter Austausch
zwischen staatlichen Stellen und Eisenbahnverkehrsunternehmen zu si-
cherheitsrelevanten Erkenntnissen statt, der {iber die allgemeine Informa-
tionsweitergabe hinausgeht?

a) Wenn ja, in welcher Form (z. B. regelmaBig, anlassbezogen, forma-
lisiert), und zu welchem Zweck (z. B. Lageeinschétzung, Pravention,
Krisenreaktion)?

b) Wenn nein, warum nicht?

Die Fragen 6 bis 6b werden gemeinsam beantwortet.

Das Bundeskriminalamt steht anlassbezogen mit der Deutschen Bahn AG und
den zustdndigen Verbdnden der Verkehrsbetriebe in Verbindung. Ergénzend
wird in diesem Zusammenhang auf die Antwort zu Frage 3 verwiesen.

Die erstmalig im Jahr 2000 unterzeichnete und regelméBig fortgeschriebene
Vereinbarung zwischen dem Bundesministerium des Innern und der Deutschen
Bahn AG iiber die Zusammenarbeit der Bundespolizei und der Deutschen Bahn
AG im Rahmen einer Ordnungspartnerschaft bildet die Grundlage fiir einen
strukturierten Austausch zwischen den Ordnungspartnern. Die Ausgestaltung
auf zentraler Ebene ist geprigt von einem engen und regelmafigen Zusammen-
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wirken in einem Lenkungskreis (Koordinierungsgruppe) und den verschiede-
nen themenbezogenen nachgeordneten Arbeitsgruppen.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit bewerten Deutsche Bahn AG und Bundes-
polizei kontinuierlich gemeinsam auch die Sicherheits- und Ereignislage im In-
und Ausland und stimmen Strategic und Konzepte gemeinsam ab. Gemein-
sames Ziel der Deutschen Bahn AG und der Bundespolizei ist es, die betroffe-
nen DB-Bereiche sowie Kunden, Mitarbeiter und Besucher vor Straftaten und
Gefahren zu schiitzen. Die Fortschreibung der Sicherheitskonzepte erfolgt auf
Grundlage eines regelméBigen Austausches zur Lage.

Auf regionaler/ortlicher Ebene tauschen sich die Eisenbahnverkehrsunterneh-
men und die -infrastrukturunternehmen regelméfBig mit den Sicherheitsbehor-
den in landesspezifischen bzw. lokalen Sicherheitsrunden aus.

Dariiber hinaus nehmen Vertreter der Bundespolizei sowie der betroffenen
Bundesressorts an den regelméfigen Besprechungen des Unterausschusses ,,Si-
cherheit” des Verbandes deutscher Verkehrsunternehmen teil. In diesem Gremi-
um werden bei Bedarf ebenfalls sicherheitsrelevante Themen erdrtert.

Eine besondere Bedeutung kommt auch den fiir den 6ffentlichen Schienenper-
sonennahverkehr verantwortlichen Aufgabentriagern zu. Sie definieren im Rah-
men der Bestellung von Verkehrsleistungen auch die Standards fiir die Sicher-
heit in Nahverkehrsziigen. Beispiele dafiir sind die Ausstattung mit Videokame-
ras oder mit Personal.

Die Inhalte der Zusammenarbeit umfassen grundsitzlich alle sicherheitsrele-
vanten Themenfelder, also auch Lageeinschitzung, Pravention und Krisenreak-
tion.

7. Wie grenzt die Bundesregierung die Verantwortung der Eisenbahnver-
kehrsunternehmen fiir den Schutz ihres Personals von der staatlichen
Verantwortung fiir Sicherheitsvorsorge im Schienenpersonenverkehr ab?

Die Abgrenzung erfolgt auf Grundlage gesetzlicher Bestimmungen und gesetz-
lich festlegten Zusténdigkeiten. Neben den allgemeinen Pflichten der Arbeitge-
ber aus den arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen heraus obliegt den Eisen-
bahnverkehrs- sowie -infrastrukturunternehmen die Verantwortung zum Schutz
der Kritischen Infrastruktur Bahn. Diese beinhalten auch den Schutz der Mit-
arbeiter. Sofern zu den genannten Personengruppen geféhrdungsrelevante Er-
kenntnisse vorliegen, werden die Sicherheitsbehorden im Rahmen der jeweili-
gen gesetzlichen Zusténdigkeiten tétig.

8. Teilt die Bundesregierung die Auffassung der Fragesteller, dass Eisen-
bahnverkehrsunternehmen nicht iiber dieselben sicherheitsbehordlichen
Erkenntnismdglichkeiten verfiigen wie staatliche Stellen?

a) Wenn ja, welche Folgerungen zieht sie daraus?
b) Wenn nein, warum nicht?

¢) Wenn die Bundesregierung diese Auffassung nicht teilt, auf welche
Weise stellt sie sicher, dass sicherheitsrelevante Erkenntnisse den-
noch vollstindig in betriebliche Schutzkonzepte einflieBen konnen?

Die Fragen 8 bis 8c werden gemeinsam beantwortet.

Die Bundesregierung sowie ihre Sicherheitsbehorden bewerten die vorliegen-
den Erkenntnisse fortlaufend auf Relevanz fiir die jeweiligen Bedarfstriger und
tauschen diese im Rahmen des geltenden Rechtsrahmens und unter Beriicksich-
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tigung der formellen Voraussetzungen (u. a. die Allgemeine Verwaltungsvor-
schrift zum materiellen Geheimschutz [Verschlusssachenanweisung — VSA])
aus. Durch dieses etablierte Verfahren ist nach Einschédtzung der Bundesregie-
rung eine ausreichende Information des Eisenbahnverkehrsunternehmen sicher-
gestellt.

9. Werden bestehende MaBBnahmen zum Schutz von Zugpersonal im Schie-
nenpersonenverkehr auf staatlicher Ebene nach Kenntnis der Bundes-
regierung evaluiert?

a) Wenn ja, in welchen Abstinden, und mit welchen Zielsetzungen?

b) Wenn nein, aus welchen Griinden wurde hiervon abgesehen?

10. Plant die Bundesregierung, den staatlichen Erkenntnisstand oder beste-
hende Koordinationsstrukturen im Bereich der praventiven Sicherheits-
vorsorge fiir den Schienenpersonenverkehr weiterzuentwickeln?

a) Wenn ja, in welcher Form?

b) Wenn nein, warum nicht?

Die Fragen 9 bis 10b werden gemeinsam beantwortet.

Die SicherheitsmaBBnahmen zum Schutz der KRITIS Bahn sowie MaBinahmen
zur Erhéhung der Sicherheit an Bahnhofen und in Ziigen werden fortlaufend
evaluiert und weiterentwickelt. Die Fortentwicklung erfolgt dabei gemeinsam
und sowohl bedarfs- als auch themenorientiert. Gleiches gilt auch fiir die teil-
weise seit Jahren bereits bestehenden Strukturen, wie zum Bespiel der Ord-
nungspartnerschaft.

So werden im Kontext der geopolitischen Lage sowie von Angriffen auf die
KRITIS Bahn von der Deutschen Bahn AG unter Einbindung des Bundes-
ministeriums fiir Verkehr, des Bundesministeriums des Innern und der Bundes-
polizei die bisherigen MafBinahmen zum Schutz der Kritischen Schieneninfra-
struktur weiterentwickelt.

Ein weiteres Beispiel fiir die Anpassung der bestehenden Strukturen ist der im
Februar 2026 durchgefiihrte Sicherheitsgipfel Bahn. Der hierbei insbesondere
von Deutscher Bahn AG, der Bundespolizei sowie dem Bundesministerium fiir
Verkehr und dem Bundesministerium des Innern entwickelte Aktionsplan ent-
hilt MaBnahmen zur Verbesserung der Sicherheit auch des im Schienennahver-
kehrs eingesetzten Personal.

Dartiber hinaus wird auf die Antwort zu Frage 6 verwiesen.



Vorabfassung - wird durch die lektorierte Version ersetzt.



Gesamtherstellung: H. Heenemann GmbH & Co. KG, Buch- und Offsetdruckerei, Bessemerstralte 83—91, 12103 Berlin, www.heenemann-druck.de
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 Koln, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.bundesanzeiger-verlag.de
ISSN 0722-8333

1Z18S.18 UOIS.I8)\ 8LI8LIO{3| 8IP Y2inp PJiM - BUNSSBIGEION



	Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Tobias Matthias Peterka, Rainer Galla, Stefan Möller, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD – Drucksache 21/5838 –
	Staatliche Sicherheitsvorsorge für Zugpersonal im Schienenpersonenverkehr
	Vorbemerkung der Fragesteller



